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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.05.1988

Norm

MSchG §2 Abs1

Rechtssatz

Aus der bloßen Markenanmeldung kann nicht zwingend darauf geschlossen werden, daß der Anmelder demnächst die

Marke im inländischen Geschäftsverkehr verwenden will.

Entscheidungstexte

4 Ob 28/88
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